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E i n l a d u n g 
 

 
 

Sitzung Nr. 17/2019 

StEA Nr. 3/2019 

 
 
An die Mitglieder  

des Ausschusses für Stadtentwicklung 
der Stadt Bornheim 

Bornheim, den 27.02.2019 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung der Stadt Bornheim lade ich 
Sie herzlich ein.  
Die Sitzung findet am Mittwoch, 13.03.2019, 18:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses 
Bornheim, Rathausstraße 2, statt. 
Die Tagesordnung habe ich im Benehmen mit dem Bürgermeister wie folgt festgesetzt: 
 

TOP Inhalt Vorlage Nr. 

 Öffentliche Sitzung 
 

 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  

2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  

3 Einwohnerfragestunde  

4 Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 01/2019 vom 
09.01.2019 

 

5 Zukünftige Nutzungsmöglichkeiten des Sportplatzes Rösberg 
(ASS 29.01., JHA 07.03.) 

002/2019-7 

6 13. Änderung des Flächennutzungsplans in der Ortschaft Roisdorf, Er-
gebnis frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung, Beschluss zur Offenlage 

123/2019-7 

7 Einbeziehungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB der Stadt 
Bornheim im Ortsteil Roisdorf im Bereich Maarpfad, Beschluss zur Of-
fenlage 

124/2019-7 

8 Erweiterung der Satzung im Ortsteil Merten im Bereich Sommersberg, 
Beschluss zur Offenlage 

015/2019-7 

9 Neuaufstellung Regionalplan - Allgemeine Siedlungsbreiche und Ge-
werbe- u. Industrieansiedlungsbereiche 
(StEA 28.11., 09.01.) 

689/2018-7 

10 Anliegerbeteiligung bei Straßen- und Kanalbaumaßnahmen 023/2019-9 

11 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 15.01.2019 betr. Ver-
wendung von LED-Laternen ohne UV-Licht in sensiblen Gebieten 
(UwA 14.02.) 

049/2019-9 

12 Mitteilung betr. Prüfaufträge bzw. Anregungen zur umweltfreundlichen 
Busflotte sowie bedarfsgerechten Fahrzeugen 

067/2019-7 

13 Mitteilung betr. Wind-Konzentrationszone - aktueller Sachstand 
(UwA 14.02.) 

081/2019-12 

14 Mitteilung betr. Antrag auf Vorbescheid zur Errichtung eines landwirt-
schaftlichen Geräteschuppens 

098/2019-6 

15 Mitteilung betr. Antrag auf Vorbescheid zur Errichtung eines Sportplat-
zes zu Trainingszwecken am Schloss Bornheim 

122/2019-6 
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16 Mitteilung betr. Pünktlichkeit des ÖPNV in Bornheim auf den Linien RB 
26 und RB 48 

068/2019-7 

17 Mitteilung betr. Sachstand Bahnsteigmodernisierung Stadtbahnlinie 18 087/2019-9 

18 Mitteilung betr. Sachstand zur Verwaltungsvereinbarung über den Bau 
eines Bürgerradweges zwischen Widdig und Hersel entlang der L300 

088/2019-9 

19 Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen aus vorherigen 
Sitzungen 

126/2019-1 

20 Anfragen mündlich  

 Nicht-öffentliche Sitzung 
 

 

21 Anpachtung einer Teilfläche an der Händelstraße zur Errichtung einer 
provisorischen Kindertagesstätte 

134/2019-7 

22 Verkauf einer Fläche in der Gemarkung Uedorf, Flur 1 114/2019-7 

23 Ankauf von zwei Flächen in der Gemarkung Merten, Flur 12 117/2019-7 

24 Ankauf von zwei Flächen in der Gemarkung Merten, Flur 13 115/2019-7 

25 Ankauf von zwei Flächen in der Gemarkung Merten, Flur 13 116/2019-7 

26 Große Anfrage der SPD-Fraktion vom 29.12.2018 betr. Bauantrag Kob-
lenzer Str. Flurstück 275 

024/2019-6 

27 Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen aus vorherigen 
Sitzungen 

127/2019-1 

28 Anfragen mündlich  

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Gezeichnet: Wolfgang Schwarz beglaubigt:  

 (Vorsitzende/r)  (Verwaltungsfachangestellter) 
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Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung der Stadt Bornheim am Mittwoch, 
09.01.2019, 18:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses Bornheim, Rathausstraße 2 
 

 X Öffentliche Sitzung  Sitzung Nr. 01/2019 

  Nicht-öffentliche Sitzung  StEA Nr. 1/2019 

 
Anwesende 

Vorsitzender 
Schwarz, Wolfgang CDU-Fraktion  

Mitglieder 
Brief, Rolf UWG/Forum-Fraktion  
Engels, Hans Günther CDU-Fraktion  
Geuer, Theo CDU-Fraktion  
Hanft, Wilfried SPD-Fraktion  
Juchem, Toni CDU-Fraktion  
Keils, Ewald CDU-Fraktion  
Kleinekathöfer, Ute SPD-Fraktion  
Knapstein, Günter CDU-Fraktion  
Paveh, Siyamak SPD-Fraktion  
Prinz, Rüdiger CDU-Fraktion  
Schulz, Heinz-Peter Fraktion-DIE LINKE  
Stadler, Harald SPD-Fraktion  
Velten, Konrad CDU-Fraktion  

stv. Mitglieder 
Heller, Petra CDU-Fraktion  
Hochgartz, Markus Bündnis 90/Grüne-Fraktion ab TOP 9 
Koch, Maria - Charlotte Bündnis 90/Grüne-Fraktion bis TOP 8 
Kuhn, Arnd Jürgen Dr. Bündnis 90/Grüne-Fraktion  
Montenarh, Stefan UWG/Forum-Fraktion  
Strauff, Bernhard CDU-Fraktion  
Züge, Rainer SPD-Fraktion  

beratende Mitglieder 
Will, Madeleine Dr. Seniorenbeirat  

Verwaltungsvertreter 
Erll, Andreas  
Pieck, Johannes  
Schier, Manfred Erster Beigeordneter  

Schriftführerin 
Altaner, Petra  

Nicht anwesend (entschuldigt) 
Breuer, Paul fraktionslos  
Feldenkirchen, Hans Gerd UWG/Forum-Fraktion  
Gesell, Andrea Bündnis 90/Grüne-Fraktion  
Krüger, Frank W. SPD-Fraktion  
Lamprichs, Holger CDU-Fraktion  
Liebeskind, Annette Bündnis 90/Grüne-Fraktion  
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Rick, Nico FDP-Fraktion  
Roitzheim, Frank SPD-Fraktion  
Wehrend, Lutz CDU-Fraktion  
 
T a g e s o r d n u n g 
 

TOP Inhalt Vorlage Nr. 

 Öffentliche Sitzung 
 

 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  

2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  

3 Einwohnerfragestunde  

4 Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 73/2018 vom 
07.11.2018 

 

5 Neuaufstellung Regionalplan - Allgemeine Siedlungsbreiche und Ge-
werbe- u. Industrieansiedlungsbereiche 

689/2018-7 

6 Anregung nach § 24 GO vom 31.08.2018 betr. Querungshilfe Bonner 
Straße 

636/2018-9 

7 Anregung nach § 24 GO vom 31.08.2018 betr. Aufstellung eines grü-
nen Erklärungsschildes zwecks Spielstraße in der Knippstraße 

637/2018-9 

8 Anregung nach § 24 GO vom 01.10.2018 betr. 30er Zone Hennesen-
bergstraße, Brenig 

747/2018-9 

9 Antrag der Fraktion DIE LINKE vom 03.08.2018 (Eingang 29.11.2018) 
betr. Prüfung Investitionsvolumen Ausbau Mittelweg zwischen L 118 
und Bornheimer Straße 

852/2018-9 

10 Antrag der SPD-Fraktion vom 18.10.2018 betr. Planung und Umset-
zung eines Radweges an der L 182 

759/2018-7 

11 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU, UWG und FDP vom 
02.11.2018 betr. Zweigleisiger Ausbau der Linie 18 

861/2018-7 

12 Ergänzende Beantwortung der Großen Anfragen der FDP-Fraktion 
vom 25.07.2018 betr. Busverkehr und Linienführung in Sechtem sowie 
vom 06.08.2018 betr. Pünktlichkeit des ÖPNV in Bornheim 

731/2018-7 

13 Große Anfrage der FDP-Fraktion vom 09.10.2018 (Eingang: 
04.11.2018) betr. Nutzung des § 176 BauGB durch die Stadt Born-
heim 

862/2018-7 

14 Mitteilung betr. Änderung der Zusatzbeschilderung der Zufahrtstraßen 
„Anlieger frei“ in „Lieferverkehr frei“ in Walberberg 

654/2018-9 

15 Mitteilung betr. Verkehrsverhältnisse in der Altenberger Gasse in Kar-
dorf 

811/2018-9 

16 Mitteilung betr. Verkehrssituation in der Coloniastraße in Walberberg 656/2018-9 

17 Mitteilung betr. Bauantrag zur Errichtung einer Hochseil-Kletteranlage 
an der Jugendakademie Walberberg 

793/2018-6 

18 Mitteilung betr. Bauantrag zur Nutzungsänderung von Teilen des Klos-
terhofes in Walberberg zu Wohnungen 

794/2018-6 

19 Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen aus vorherigen 
Sitzungen 

004/2019-1 

20 Anfragen mündlich  

 
 

Vor Eintritt in die Tagesordnung (der gesamten Sitzung) 
 

AV Wolfgang Schwarz eröffnet die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung der Stadt 
Bornheim, stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen worden ist und dass der Ausschuss 
für Stadtentwicklung beschlussfähig ist. 
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Die Verwaltung zieht den Tagesordnungspunkt 21 zurück. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung  beschließt auf Antrag der SPD-Fraktion, den Tages-
ordnungspunkt 5 in eine der nächsten Sitzungen zu verweisen. 
 
Stimmenverhältnis: 
- Einstimmig - 
 
Die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung wird in folgender Reihenfolge behandelt:  
TOP 1 – 4, 6 – 20. 
 

 Öffentliche Sitzung 
 

 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  

Frau Altaner ist bereits zur Schriftführerin bestellt. 
 

2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  

Es wurde kein Ausschussmitglied verpflichtet. 
 

3 Einwohnerfragestunde  

 
Mündliche Einwohnerfragen des Herrn Gottfried Düx betr. Tagesordnungspunkt 15, Anwoh-
ner wünschen Verkehrsberuhigung 
 
1. Kann oben an der Ecke, Höhe Haus Altenberger Gasse 75, ebenfalls eine Auf-

polsterung zur Geschwindigkeitsreduzierung vorgenommen werden? 
Antwort: 
Das Anliegen der Anwohner liegt dem Bürgermeister schriftlich vor und wird bei Tagesord-
nungspunkt 15 mitbetrachtet. 
 
2. Macht es Sinn noch nachträglich eine Unterschriftenliste zum Anliegen einzu-

reichen? 
Antwort: 
Nein, das eingereichte Schreiben reicht aus. 
 

4 Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 73/2018 
vom 07.11.2018 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung erhebt gegen den Inhalt der Niederschrift über die Sit-
zung Nr. 73/2018 vom 07.11.2018 keine Einwände.  
 

5 Neuaufstellung Regionalplan - Allgemeine Siedlungsbreiche und 
Gewerbe- u. Industrieansiedlungsbereiche 

689/2018-7 

- abgesetzt -  
 

6 Anregung nach § 24 GO vom 31.08.2018 betr. Querungshilfe 
Bonner Straße 

636/2018-9 

Beschluss: 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kennt-
nis. 
 
- Einstimmig –  
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7 Anregung nach § 24 GO vom 31.08.2018 betr. Aufstellung eines 
grünen Erklärungsschildes zwecks Spielstraße in der Knippstra-
ße 

637/2018-9 

Beschluss: 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung 
1. beauftragt den Bürgermeister, die Knippstraße in die Liste der mit dem Seitenra-

dar-Messgerät zu überprüfenden Straßen aufzunehmen.  
2. regt an, Parkverstöße auf der Knippstraße zu ahnden und die Straße bei einer der 

nächsten Kontrollfahrten der Feuerwehr mit zu überprüfen.  
 
- Einstimmig -  
 

8 Anregung nach § 24 GO vom 01.10.2018 betr. 30er Zone Henne-
senbergstraße, Brenig 

747/2018-9 

Beschluss: 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beauftragt die Verwaltung, 
1. auf der Hennesenbergstraße eine SDR-Messung vorzunehmen, 
2. sofern die SDR-Messung ein erhöhtes Geschwindigkeitsverhalten ergibt, die Mög-

lichkeiten zur positiven Beeinflussung des Tempoverhaltens im Rahmen eines 
straßenverkehrsrechtlichen Anhörverfahrens zu prüfen, 

3. die ggf. notwendigen Anordnungen zu treffen und 
4. dem Ausschuss über die Ergebnisse zu berichten.  

 
- Einstimmig -  
 

9 Antrag der Fraktion DIE LINKE vom 03.08.2018 (Eingang 
29.11.2018) betr. Prüfung Investitionsvolumen Ausbau Mittelweg 
zwischen L 118 und Bornheimer Straße 

852/2018-9 

Beschluss: 
Der Stadtentwicklungsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
- Einstimmig -  
 

10 Antrag der SPD-Fraktion vom 18.10.2018 betr. Planung und Um-
setzung eines Radweges an der L 182 

759/2018-7 

Beschluss: 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beauftragt die Verwaltung, 
 
1. beim Landesbetrieb Straßenbau NRW den Bau eines straßenbegleitenden Rad-

weges entlang der Landesstraße L 182 zwischen Bornheim-Brenig und Swisttal-
Heimerzheim zu beantragen. 

 
2. auf Antrag der CDU-Fraktion zu prüfen, ob eine Wegeführung, die aber nicht we-

sentlich länger sein darf, über die vorhandenen Wirtschaftswege möglich ist. 
 
- Einstimmig - 
 

11 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU, UWG und FDP vom 
02.11.2018 betr. Zweigleisiger Ausbau der Linie 18 

861/2018-7 

Beschluss: 
Der Antrag wird auf Antrag der SPD-Fraktion in die nächste Sitzung vertagt. 

 
- Einstimmig - 
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12 Ergänzende Beantwortung der Großen Anfragen der FDP-
Fraktion vom 25.07.2018 betr. Busverkehr und Linienführung in 
Sechtem sowie vom 06.08.2018 betr. Pünktlichkeit des ÖPNV in 
Bornheim 

731/2018-7 

- Kenntnis genommen -  
 
Zusatzfragen 
AM Züge betr. Einfachtraktion 
Ist es möglich beim Unternehmen nachzufragen, wann sie wie bestellt (Mehrfachtraktion) 
fahren? 
Antwort: 
Wird aufgenommen und mit dem Rhein-Sieg-Kreis und dem NVR nochmals besprochen. 
 
AM Hanft betr. Unpünktlichkeit von mehr als 10 Minuten, Ausfall der Züge nicht in Statistik,  
Ausfall- und Verspätungszahlungen 
Hat die Verwaltung dazu Infos? 
Antwort: 
Bisher sind diesbezüglich keine konkreten Maßnahmen erkennbar. Wird nachgefragt. 
 
AM Kleinekathöfer betr. Linie 16 und 18 
Kann die Verwaltung die nächste Tagesordnung mit weniger Tagesordnungspunkten verse-
hen, damit genug Zeit bleibt, um Fragen an die Vertreter der HGK zu stellen? 
Antwort: 
Ja. Sollte die Zeit nicht ausreichen, können die nicht behandelten Tagesordnungspunkte in 
die nächste Sitzung vertagt werden bzw. ein zusätzlicher Sitzungstermin aufgenommen wer-
den. 
 

13 Große Anfrage der FDP-Fraktion vom 09.10.2018 (Eingang: 
04.11.2018) betr. Nutzung des § 176 BauGB durch die Stadt 
Bornheim 

862/2018-7 

- Kenntnis genommen -  
 
Zusatzfrage 
AM Kleinekathöfer 
Sind der Verwaltung landesweit Zahlen bekannt, wieviel Rechtsstreite diesbezüglich gewon-
nen wurden? 
Antwort: 
Dies wurde bisher nicht geprüft, da der Eindruck besteht, dass die Prüfung zum Aufwand in 
extremen Missverhältnis steht. 
 

14 Mitteilung betr. Änderung der Zusatzbeschilderung der Zufahrt-
straßen „Anlieger frei“ in „Lieferverkehr frei“ in Walberberg 

654/2018-9 

- Kenntnis genommen -  
 

15 Mitteilung betr. Verkehrsverhältnisse in der Altenberger Gasse in 
Kardorf 

811/2018-9 

- Kenntnis genommen -  
 
Der Hinweis aus der Einwohnerfragestunde 
„Kann oben an der Ecke, Höhe Haus Altenberger Gasse 75, ebenfalls eine Aufpolsterung zur 
Geschwindigkeitsreduzierung vorgenommen werden?“, wird aufgenommen. 
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16 Mitteilung betr. Verkehrssituation in der Coloniastraße in Walber-
berg 

656/2018-9 

- Kenntnis genommen -  
 

17 Mitteilung betr. Bauantrag zur Errichtung einer Hochseil-
Kletteranlage an der Jugendakademie Walberberg 

793/2018-6 

- Kenntnis genommen -  
 

18 Mitteilung betr. Bauantrag zur Nutzungsänderung von Teilen des 
Klosterhofes in Walberberg zu Wohnungen 

794/2018-6 

- Kenntnis genommen -  
 
Zusatzfragen AM Dr. Kuhn 
1. Wo werden die 10 Wohneinheiten gebaut? Im vorhandenen Gebäudeteil? 
Antwort: 
Die Wohneinheiten werden in die vorhandene Hofanlage integriert (Nutzung vorhandener 
Substanz). 
 
2. betr. Denkmalschutz 

Hat die Stadt Einfluss darauf, wie die Wohneinheiten gestaltet werden? 
Antwort: 
Die baulichen Veränderungen erfolgen in enger Abstimmung mit der Unteren Denkmalbe-
hörde und dem LVR-Amt für Denkmalpflege. 
 

19 Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen aus vorheri-
gen Sitzungen 

004/2019-1 

 
Mündliche Mitteilungen  
Keine. 
 
Beantwortung von Anfragen aus vorherigen Sitzungen 
Von der Vorlage-Nr. 004/2019-1 Kenntnis genommen. 
 

20 Anfragen mündlich  

Keine. 
 
 
 
  
Ende der Sitzung: 18:56 Uhr 
 
 
 
 
 
gez. Wolfgang Schwarz  gez. Petra Altaner 
Vorsitz  Schriftführung 
 
 

10



TOP 

 
 

  Seite 1 von 3 

Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel 29.01.2019 

Jugendhilfeausschuss 07.03.2019 

Ausschuss für Stadtentwicklung 13.03.2019 

Sport- und Kulturausschuss 21.05.2019 

Rat 23.05.2019 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 002/2019-7 

    Stand 21.01.2019 

 
Betreff 
 

Zukünftige Nutzungsmöglichkeiten des Sportplatzes Rösberg 

 
Beschlussentwurf Ausschuss für Schule, Soziales und demografischen Wandel: 
 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demografischen Wandel empfiehlt dem Rat wie folgt 
zu beschließen: s. Beschlussentwurf Rat 
 
Beschlussentwurf Jugendhilfeausschuss: 
 
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat wie folgt zu beschließen: s. Beschlussentwurf 
Rat 
 
Beschlussentwurf Ausschuss für Stadtentwicklung: 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung empfiehlt dem Rat wie folgt zu beschließen: s. Be-
schlussentwurf Rat 
 
Beschlussentwurf Sport- und Kulturausschuss: 
 
Der Sport- und Kulturausschuss empfiehlt dem Rat wie folgt zu beschließen: s. Beschluss-
entwurf Rat 
 
Beschlussentwurf Rat: 
 
Der Rat beauftragt die Verwaltung, eine Bereitstellung der Sportplatzfläche für die Nutzun-
gen Kindertagesstätte und Dorfplatz gemäß Variante 4 umzusetzen. 
 
Sachverhalt 
 
A) Sportplatz 
Mit Auflösung des SSV Rösberg zum 31.12.2016 wurde auf Antrag der politischen Gremien 
(vergl. Vorlage 718/2016-11) die Fragestellung einer Folgenutzung für die Sportplatzfläche 
seitens der Verwaltung geprüft.  
 
Mit einer Größe von 9.127 qm liegt der Rösberger Sportplatz am Ortsrand zwischen der Met-
ternicher Straße und dem Fürchespfad. An seiner westlichen Grenze wird er von einer Erdöl-
leitung gekreuzt, die unterirdisch bis an die Metternicher Straße innerhalb eines 10 m breiten 
Schutzstreifens verläuft. 
 

Ö  5Ö  5
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Im Flächennutzungsplan ist die Fläche als Grünfläche mit Zweckbestimmung Sportplatz dar-
gestellt. Nach Wegfall der Sportnutzung sind verschiedene Nutzungsszenarien denkbar, für 
die alle gleichermaßen eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich ist. 
 
Variante 1: Wohnen 
Aufgrund seiner unmittelbaren Nähe zur bestehenden Ortschaft ist die Sportplatzfläche ge-
eignet, eine Wohnbaunutzung aufzunehmen. Es besteht ausreichend Fläche um ca. 20 
Wohneinheiten als Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser zu realisieren. 
 
Variante 2: Wohnen und Kindertagesstätte 
Neben dem Bedarf an Wohnbauflächen besteht auch die Notwendigkeit im Stadtgebiet wei-
tere Kindertagesstätten zu errichten. Durch die Anbindung an die Metternicher Straße ist der 
südliche Teil des Sportplatzes erschlossen. Die Ausparzellierung einer ca. 2.500 qm großen 
Fläche für eine maximal  4-gruppige Kindertagesstätte ist hier denkbar. Der nicht überbauba-
re Bereich über der Erdölleitung würde als Außenspielfläche genutzt werden. Die Anzahl der 
Wohneinheiten reduziert sich auf ca. 15. 
 
Variante 3: Wohnen, Kindertagesstätte und Dorfplatz 
Zusätzlich zu den Nutzungen Wohnen und Kindertagesstätte erlaubt die Größe des Sport-
platzes auch die Anlage eines Dorf-/Multifunktionsplatzes. Der Dorf-/Multifunktionsplatz wird 
mit einer Größe von 2.000 qm in der südlichen Ecke des Platzes verortet, unter der die Erd-
ölleitung quert, da in diesem Bereich keine Aufbauten erfolgen können. Benachbart ist eine 
ca. 2.200 qm große Fläche für eine maximal 4-gruppige Kindertagesstätte dargestellt. In der 
nördlichen Hälfte Richtung Fürchespfad wird Wohnbaunutzung mit ca. 10 Wohneinheiten als 
Einzel-, Doppel- oder Reihenhäuser vorgesehen.  
 
Variante 4: Teilbereichsentwicklung Kindertagesstätte und Dorfplatz 
In Orientierung an die Prioritätenliste der Wohnbauflächenentwicklung wird vorerst lediglich 
der zur Metternicher Straße gelegene Bereich entwickelt. An dieser Platzseite kann an eine 
vorhandene Erschließungsstraße angebunden werden. Hier werden der Dorf-
/Multifunktionsplatz sowie eine max. 4-gruppige Kindertagesstätte angesiedelt.  
 
Die Möglichkeit der Entwicklung einer zukünftigen Wohnbaufläche wird vorerst zurückge-
stellt. Sie könnte auch gemeinsam mit der Fläche oberhalb des Fürchespfades zu einem 
späteren Zeitpunkt erfolgen. Zur Änderung des Flächennutzungsplanes ist die Zustimmung 
der Bezirksregierung Köln erforderlich. Da noch entwickelbare Wohnbauflächen im Stadtge-
biet vorhanden sind, ist der dringende Bedarf einer weiteren Wohnbauflächendarstellung 
nicht gegeben.  
 
Beim Rösberger Sportplatz handelt es sich um Stiftungsvermögen aus der Schebenschen 
Armenstiftung. Gemäß § 4 (2) des Stiftungsgesetzes NRW ist das Stiftungsvermögen unge-
schmälert zu erhalten, allerdings sind Vermögensumschichtungen nach den Regeln ordentli-
cher Wirtschaftsführung zulässig. 
 
Bislang wurde für die Fläche kein Nutzungsentgelt erhoben. Bei einer zukünftigen Nutzungs-
änderung besteht zum einen die Möglichkeit eines wertgleichen Flächentausches, sofern die 
Stadt ein gleichwertiges Grundstück zur Verfügung stellen kann. Zum anderen könnte auch 
auf der bestehenden Stiftungsfläche entsprechend dem Wert der jeweiligen Nutzung ein 
Nutzungsentgelt an die Stiftung gezahlt werden. Für eine Wohnbebauung bestünde die Mög-
lichkeit Erbbaurechte zu vergeben. 
 
Für die Nutzungen Dorf-/Multifunktionsplatz sowie Kindertagesstätte sollten Pachtverträge in 
Anlehnung an bestehende Pachtverträge der Stadt für ähnliche Nutzungen geschlossen 
werden.  
 
B) Sportheim 
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Der Sport- und Kulturausschuss hatte in seiner Sitzung am 02.03.2017 die Verwaltung be-
auftragt, einen (vorerst auf ein Jahr befristeten) Vertrag mit der Dorfgemeinschaft Rösberg 
über eine Nutzung des Sportheimes Fürchespfad (Gemarkung Rösberg, Flur 5, Flurstücke 
148 und 149) zu schließen. Diesen Vertrag will die Dorfgemeinschaft nunmehr als eingetra-
gener Verein „Dorfgemeinschaft Rösberg e.V.“ weiterführen, weil sich der Nutzen für die Ort-
schaft Rösberg und die ortsansässigen Vereine als bereichernd herausgestellt und bewährt 
hat. Die Instandsetzung und laufende Unterhaltung des Gebäudes konnte seitens der Dorf-
gemeinschaft organisiert werden. Ähnliche städtische Objekte in der Nutzung von Vereinen 
und Organisationen gibt es in Dersdorf, Sechtem und Widdig. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Unterschiedlich; je nach Vorgehensweise 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
Auszug Flächennutzungsplan 
Nutzungsvarianten 1 - 4 
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Ausschuss für Stadtentwicklung 13.03.2019 

Rat 04.04.2019 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 015/2019-7 

    Stand 24.01.2019 

 
Betreff 
 

Erweiterung der Satzung im Ortsteil Merten im Bereich Sommersberg, 
Beschluss zur Offenlage 

 
 
Beschlussentwurf Ausschuss für Stadtentwicklung 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen:s. Be-
schlussentwurf Rat 
 
Beschlussentwurf Rat:  
 
Der Rat beschließt, den vorliegenden Entwurf zur Aufstellung einer Satzung der Stadt Born-
heim/Rhein-Sieg-Kreis über die Einbeziehung einer Außenbereichsfläche in den im Zusam-
menhang bebauten Ortsteil Merten im Bereich Sommersberg einschließlich der vorliegenden 
Begründung gemäß § 34 (6) BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. 
 
Sachverhalt 
 
Am 18.12.2016 hat der Rat der Stadt Bornheim die Aufstellung einer Satzung über die Ein-
beziehung einer Außenbereichsfläche im Ortsteil Merten im Bereich Sommersberg gem. 
§ 34 (4)  Satz 1 Nr. 3 BauGB beschlossen. Das Plangebiet liegt im westlichen Bereich von 
Merten und  umfasst das Flurstück 238 der Flur 22, Gemarkung Merten, südlich der Straße 
Sommersberg. Durch die Einbeziehungssatzung soll der bestehende Satzungsbereich erwei-
tert und die Entwicklung am Sommersberg durch eine Bebauung mit Wohngebäuden abge-
schlossen werden. 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Bornheim wird die Fläche als Wohnbaufläche 
dargestellt. Das Grundstück wird derzeit von der Ortssatzung nicht erfasst und liegt im Land-
schaftsschutzgebiet.  
 
Durch die Ergänzung der bestehenden Satzung soll entsprechend der Darstellung des Flä-
chennutzungsplanes Wohnbebauung realisiert werden können. Ermöglicht werden soll eine 
Bebauung von max. zwei freistehenden Einzelhäusern. 
 
Da der Träger der Landschaftsplanung im Beteiligungsverfahren zum Flächennutzungsplan 
der erweiterten Darstellung der Wohnbaufläche zugestimmt hat, tritt der Landschaftsschutz 
bei Inkrafttreten der Satzung gleichzeitig außer Kraft. 
 
Die beiden neuen Wohngebäude werden sich mittels entsprechender Festsetzungen in 
Bauweise, Höhenentwicklung und der geringen zulässigen Baudichte der Umgebungsbe-
bauung anpassen. 
 
Obwohl der Ausbau der Straße Sommersberg z.Z. nicht vorgesehen ist, sollte eine Breite 
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von insgesamt 7,0 m für einen möglichen künftigen Ausbau vorgesehen werden. Daher sind 
im Satzungsplan bereits Straßenverkehrsflächen für einen optionalen Ausbau festgesetzt 
worden. Im Zuge der Umsetzung der Satzung soll die im Satzungsplan festgesetzte Stra-
ßenverkehrsfläche vom Eigentümer befestigt werden.  
 
Da bei der Aufstellung dieser Satzung gemäß § 34 (6) BauGB die Vorschriften über die Öf-
fentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 13 (2) Satz 1 Nr. 2 und 3 anzuwenden sind, 
wird entsprechend von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 (1) und § 4 (1) 
BauGB abgesehen.  
 
Obwohl die Erarbeitung eines Umweltberichtes nicht erforderlich ist, hat eine Prüfung der 
Umweltbelange stattgefunden. Artenschutzkonflikte durch das Vorkommen planungsrelevan-
ter Arten konnten durch ein Fachgutachten ausgeschlossen werden. 
 
Da die Kompensation des Eingriffes in Natur und Landschaft nur zum Teil im Plangebiet er-
folgen kann, wird als externe Maßnahme die ökologische Aufwertung einer Fläche, die zum 
Biotopverbund Rösberg gehört, umgesetzt. Die Kosten hierfür werden vom Eigentümer 
übernommen. 
 
Bis zum Satzungsbeschluss wird mit dem Eigentümer der Fläche ein städtebaulicher Vertrag 
abgeschlossen, in dem die Anforderungen für die Straßenverkehrsfläche sowie die Aus-
gleichszahlung für den Eingriff in Natur und Landschaft geregelt werden. 
 
Der vorliegende Entwurf der Einbeziehungssatzung Sommersberg soll nun öffentlich ausge-
legt werden. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Für das Verfahren zur Satzungserweiterung werden 1.000,- Euro zur Durchführung der Of-
fenlage und Vorbereitung des Satzungsbeschlusses veranschlagt. Diese Kosten sind im 
Haushalt bereits berücksichtigt. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
1. Übersichtskarte 
2. Satzungsplan 
3. Textliche Festsetzungen 
4. Begründung 
5. (nicht drucken) Artenschutzgutachten 
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Einbeziehungssatzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB 
der Stadt Bornheim im Ortsteil Merten  

 Bereich Sommersberg 
 
 
Aufgrund des § 34 Abs. 4 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der derzeit geltenden Fassung, 
der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.01.1990 (BGBl. S. 132) in der derzeit geltenden Fassung und den §§ 7 und 41 der 
Gemeindeordnung (GO) für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 685) hat der Rat der 
Stadt Bornheim in seiner Sitzung am …………folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
 
Der im Zusammenhang bebaute Ortsteil Merten wird gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 
i.V.m. § 34 (6) BauGB in einem Bereich am Sommersberg durch diese Satzung er-
weitert. 
Der Geltungsbereich der Erweiterungssatzung ergibt sich aus dem als Anlage beige-
fügten Plan „Einbeziehungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB im Ortsteil 
Merten“. Der Plan ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 
 

§ 2 
 
Die Einbeziehung dieser Flächen erfolgt ausschließlich zugunsten Wohnzwecken 
dienender Vorhaben.  
 
Im Geltungsbereich dieser Satzung wird gemäß § 9 Abs.1 i.V.m. § 34 Abs. 4 BauGB 
festgesetzt: 
 
 
Art der baulichen Nutzung: allgemeines Wohngebiet - WA -  gem. § 4 BauNVO. 

Die gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 und 3 BauNVO zulässi-
gen Nutzungsarten sowie die Ausnahmen nach 
§ 4 Abs. 3 BauNVO werden nicht Bestandteil dieser 
Satzung.  

Ö  8Ö  8
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Maß der baulichen Nutzung,  
Höhe der baulichen Anlagen: im Plan festgesetzt 

  
 Die Traufhöhe darf max. 6,50 m über EFH liegen, 

die Firsthöhe max. 9,00 m 
 
 

 zweigeschossig 

Satteldach TH 6,50 | FH 9,00 

Staffelgeschoss  
(mit Pultdach) 

TH 6,50  
für Vollgeschosse 

FH 9,00 

 
Bauweise:  Es sind nur Einzelhäuser mit Satteldächern mit ei-

ner Dachneigung von 30°- 40° oder Pultdächer zu-
lässig. 

 
Überbaubare Grundstücks-   
flächen:  Die überbaubare Grundstücksfläche ist durch Bau- 

grenzen festgesetzt. 
 
Grundstücksgröße: Die Mindestgröße eines Grundstücks beträgt 

400 m².   
 
Anzahl der Wohnungen: Je Gebäude sind maximal zwei Wohnungen zuläs-

sig.  
 
Garagen/ Carport: Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohnge-

bietes (WA) sind gemäß § 12 Abs. 6 BauNVO Ga-
ragen und Carports nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche und deren geradlinigen Verlän-
gerung zur seitlichen Grundstücksgrenze Flächen 
zulässig. 

 Vor den Garageneinfahrten/ Carports ist ein Stau-
raum von mindestens 5 m - gemessen ab der an-
grenzenden Straßenbegrenzungslinie - freizuhalten. 

 
Verkehrsfläche: Die Verkehrsfläche ist durch die Straßenbegren-

zungslinie festgesetzt. 
 
 
Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft, 
Bodenschutz: Niederschlagswasser von Gebäuden ist nach Mög-

lichkeit zu nutzen und im Weiteren nach Möglichkeit 
zu verrieseln, zu versickern oder ortsnah in ein Ge-
wässer einzuleiten. 

 

24



 Die  Zufahrten zu den Garagen und Stellplätzen 
sind mit wasserdurchlässigen Materialien (z.B. Ra-
sengittersteinen, grobes offenporiges Pflaster) aus-
zuführen. 

 
Entlang der rückwärtigen Grundstücksgrenze sind 
innerhalb der Ausgleichsfläche für Eingriffe in Natur 
und Landschaft in einer Tiefe von mindestens 3,0 m 
zweizeilige Anpflanzungen aus standortgerechten 
einheimischen Gehölzen gem. Pflanzliste der Stadt 
Bornheim für die Bauleitplanung zu pflanzen und 
dauerhaft zu erhalten. 

 
Je angefangene 200 m² überbaubarer Grund-
stücksfläche (Grundflächenzahl + 50% Nebenanla-
gen) mind. 1 Baum sowie 2 Solitärsträucher (gem. 
Pflanzliste der Stadt Bornheim) außerhalb der Aus-
gleichsfläche zu pflanzen. 

 
  Als externe Kompensationsmaßnahme ist auf einer 

1.104 m² großen Teilfläche des Flurstücks 40, 
Flur 3, Gemarkung Bornheim-Rösberg im Bio-
topverbund Rösberg eine Verbesserung des Aus-
gangszustandes um 3 Biotopwertpunkte/ m² vorzu-
nehmen. 

      
 
 
Im Übrigen richtet sich die Zulässigkeit von Vorhaben nach den Vorschriften des 
§ 34 Baugesetzbuch. 
 

 
 

§ 3 
 

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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Hinweise: 
 
 
1.  Archäologische Funde 

Werden Bodendenkmäler als Zeugnisse der Geschichte oder für den Laien erkennba-
re mögliche Bodendenkmäler sowie Veränderungen und Verfärbungen in der natürli-
chen Bodenbeschaffenheit entdeckt, ist nach den §§ 15,16 Denkmalschutzgesetz NW 
(DSchG NW) die Entdeckungsstätte in unverändertem Zustand zu erhalten und dies 
der Stadt Bornheim als Untere Denkmalbehörde (02222/945-0) oder dem LVR-Amt 
für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Overath, Tel.: 02206 / 9030-0, 
Fax: 02206 / 90309-22 unverzüglich zu melden. Die Weisung des LVR-Amtes für Bo-
dendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten. 

Bei einer eventuell notwendig werdenden Unterschutzstellung eines Bodendenkmals 
bedarf es einer Erlaubnis nach § 9 DSchG NW, falls dies aufgrund einer Baumaß-
nahme ganz oder teilweise beseitigt werden muss. Die Erlaubnis kann unter Auflagen 
und Bedingungen erteilt werden. Falls es zu einer Zerstörung von Bodendenkmälern / 
Bodenfunden kommen sollte, können sich mögliche Kostenfolgen für Grabungen, Do-
kumentationen und wissenschaftliche Beratung solcher Funde ergeben. 

 
2.  Kampfmittel 

Bei Kampfmittelfunden und / oder Feststellung außergewöhnlicher Verfärbungen 
beim Aushub während der Erd- / Bauarbeiten sind die Arbeiten sofort einzustellen 
und die zuständige Ordnungsbehörde, die  nächstgelegene Polizeidienststelle oder 
der KBD (Kampfmittelbeseitigungsdienst) zu verständigen. 

Bei Erdarbeiten mit erheblich mechanischer Belastung (z.B. Rammarbeiten, Pfahl-
gründungen, Verbauarbeiten oder vergleichbaren Arbeiten) wird eine Sicherheitsde-
tektion empfohlen. Die Vorgehensweise ist mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst 
NRW – Rheinland abzustimmen. Weiterhin wird auf das Merkblatt des Kampfmittel-
beseitigungsdienstes NRW - Rheinland „Merkblatt für das Einbringen von „Sondier-
bohrungen“ im Regierungsbezirk Köln“ verwiesen. 

 

3.  Bodenschutz und Altlasten 

Der im Plangebiet vorhandene humose belebte Oberboden ist gemäß § 202 BauGB 
zum Schutz des Mutterbodens und von Bau- und Betriebsflächen gesondert abzutra-
gen, zu sichern und zur späteren Wiederverwendung zu lagern und als kulturfähiges 
Material zur Anlage von Strauch- und Baumvegetation wieder aufzubringen. 

Werden bei den Bauarbeiten verunreinigte Bodenhorizonte angetroffen, so ist unver-
züglich der Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Technischen Umweltschutz zu informieren. 

4. Tierschutz 

 Die Rodung von Gehölzen ist gemäß den Bestimmungen des § 39 Abs. 5 BNatSchG 

(Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere) grundsätzlich in der Zeit zwischen dem 

1. März und dem 30. September verboten. Gehölzrodungen sind  generell auf ein 

notwendiges Maß zu beschränken.  

 

5. Fachgutachten 

Folgendes Fachgutachten wurde im Rahmen der Aufstellung der Satzung erarbeitet: 

 Artenschutzrechtliche Vorprüfung 
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Pflanzliste (Auswahlliste einheimischer Bäume und Sträucher)  
 
 
I Bäume 
 
I a. Bäume 1. Ordnung 
Acer platanoides (Spitzahorn) 
Acer pseudoplatanus (Bergahorn)  
Alnus glutinosa (Roterle) 
Castanea sativa (Edelkastanie, Esskastanie)  – alteingebürgerte Kulturart 
Fagus sylvatica (Rotbuche)  
Fraxinus excelsior (Esche)  
Juglans regia (Walnuss) 
Populus alba (Silberpappel)  
Populus nigra (Schwarzpappel) 
Prunus avium (Vogelkirsche)  
Pyrus communis (Kulturbirne) 
Quercus petraea (Traubeneiche)  
Quercus robur (Stieleiche)  
Salix alba (Silberweide) 
Tilia cordata (Winterlinde)  
Ulmus laevis (Flatterulme) 
 
I b. Bäume 2. Ordnung 
Acer campestre (Feldahorn)  
Betula pendula (Sandbirke)  
Betula pubescens (Moorbirke)  
Carpinus betulus (Hainbuche)  
Malus communis = sylvestris (Wild- oder Holzapfel)  
Populus tremula (Espe)  
Prunus padus (Traubenkirsche)  
Salix caprea (Salweide)  
Sorbus aria (Mehlbeere)  
Sorbus aucuparia (Eberesche)  
Sorbus domestica (Speierling) – alteingebürgerte Kulturart 
Ulmus carpinifolia = minor (Feldulme) 
 
I c. Obstbäume 
Alle im Rheinland heimischen alten hochstämmigen (1,80 m Kronenansatz) Obstsorten (Lis-
ten bei der unteren Landschaftsbehörde (Rhein-Sieg-Kreis), dem Landschaftsverband 
Rheinland und der Stadt Bornheim) 
 
 
II. Sträucher 
 
Amelanchier ovalis (Felsenbirne)  
Berberis vulgaris (Gewöhnliche Berberitze) 
Cornus mas (Kornelkirsche)  
Cornus sanguinea (Bluthartriegel)  
Corylus avellana (Haselnuss)  
Crataegus monogyna (Eingriffeliger Weißdorn)  
Crataegus laevigata (Zweigriffeliger Weißdorn)  
Cytisus scoparius (Besenginster)  
Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen)  
Genista germanica (Deutscher Ginster) 
Genista tinctoria (Färberginster) 
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Hippophae rhamnoides (Sanddorn) 
Ilex aquifolium (Stechpalme)  
Ligustrum vulgare (Liguster) 
Lonicera xylosteum (Heckenkirsche) 
Prunus mahaleb (Steinweichsel)  
Prunus spinosa (Schlehe)  
Rhamnus catharticus (Kreuzdorn) 
Rhamnus frangula (Faulbaum)  
Ribes nigrum (Schwarze Johannisbeere)  
Ribes rubrum (Rote Johannisbeere) 
Rosa arvensis (Feldrose) 
Rosa canina (Heckenrose)  
Rosa rubiginosa (Schottische Zaunrose) 
Rosa rugosa (Apfelrose) 
Rubus idaeus (Himbeere) 
Salix aurita (Ohrweide) 
Salix cinerea (Aschweide) 
Salix fragilis (Bruchweide) 
Salix purpurea (Purpurweide) 
Salix triandra (Mandelweide)  
Salix viminalis (Korbweide)  
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)  
Taxus baccata (Eibe)  
Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)  
Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball)  
 
 
Rank- und Kletterpflanzen 
 
Hedera helix (gemeiner Efeu) 
Lonicera periclymenum (Geißblatt) 
Clematis vitalba (gemeine Waldrebe)  
Vitis vinifera (echter Wein) 
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Begründung 

zur Einbeziehungsatzung gem. § 34 Abs.4 Satz 1 Nr. 3 BauGB der 

Stadt Bornheim im Ortsteil Merten im Sommersberg  
           
 

Zu § 1 
 

Anlass und Ziel der Planung/ Planungsrechtliche Situation 
 
Das Plangebiet der Einbeziehungssatzung liegt am süd-westlichen Ortsrand von Merten an 
der Straße Sommersberg und umfasst ausschließlich nur das Flurstück 238 der Flur 22, 
Gemarkung Merten. Die Größe des Flurstücks beträgt ca. 1.600 m². Im Norden und Westen 
wird das Plangebiet durch die Straße „Sommersberg“ begrenzt. Im Osten grenzt ein Wirt-
schaftsweg an und im Süden ein großflächiger Mischwald. 
 
Bei der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes ist dieser Bereich am Sommersberg neu 
als Wohnbaufläche dargestellt worden.  
 
Die nord-westlich, nördlich und östlich an das Plangebiet angrenzenden Flurstücke entlang 
der Straße Sommersberg liegen in der seit dem 04.12.1981 rechtskräftigen Satzung über 
den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Merten. Das außerhalb der Satzung liegende 
Flurstück 238 ist das einzige nicht bebaute Grundstück in diesem Straßenabschnitt des 
Sommersbergs. Der betroffene Grundstückseigentümer hat ein kurzfristiges Bauinteresse 
bekundet und die Erweiterung der Innenbereichssatzung beantragt.  
Durch die Einbeziehungssatzung soll daher der bestehende Satzungsbereich erweitert und 
die Entwicklung am Sommersberg durch eine Bebauung mit Wohngebäuden abgeschlossen 
werden.  
 
Die Fläche des Plangebietes liegt derzeit nicht nur im planungsrechtlichen Außenbereich, 
sondern auch im Landschaftsschutzgebiet. Ein nicht privilegiertes Bauvorhaben ist dort z.Zt. 
nicht genehmigungsfähig.  
 
Im Verfahren zur Aufstellung des Flächennutzungsplanes ist die untere Landschaftsbehörde 
u.a. auch zu der neuen Wohnbauflächendarstellung in Merten beteiligt worden. Sie hat der 
Darstellung zugestimmt. Da der Träger der Landschaftsplanung im Beteiligungsverfahren 
zum Flächennutzungsplan der erweiterten Darstellung der Wohnbaufläche zugestimmt hat, 
tritt der Landschaftsschutz bei Inkrafttreten der Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB für diesen 
Bereich gleichzeitig außer Kraft. 
 
Durch die folgenden Festsetzungen und die Zulässigkeitsregelungen des § 34 Abs. 1 
BauGB ist ein Bauleitplanverfahren gemäß § 2 BauGB mit den Inhalten des § 9 BauGB nicht 
erforderlich. Die Zulässigkeitsvoraussetzungen für Bauvorhaben, die nicht über die Festset-
zungen der Satzung geregelt werden, richten sich nach den übrigen Bestimmungen des 
§ 34 BauGB. 
 
Festgesetzt werden zwei Baufelder, innerhalb derer je ein freistehendes Einzelhaus realisiert 
werden kann. 

Ö  8Ö  8
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 2 

 

Zu § 2 
 

Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
Aufgrund der Vorgaben des § 34 BauGB und der vorhandenen Wohnbebauung wird in der 
Satzung festgesetzt, dass die Einbeziehung dieser Flächen in den "Innenbereich" aus-
schließlich zugunsten von Wohnzwecken erfolgt. Entsprechend erfolgt die Festsetzung der 
Art der baulichen Nutzung als allgemeines Wohngebiet und der Ausschluss der gemäß 
§ 4 BauNVO über die Wohnnutzung hinaus zulässigen und ausnahmsweise zulässigen Nut-
zungen. Im Hinblick auf die in der Umgebung vorhandenen geringen Baudichten und insbe-
sondere der Lage des Grundstücks am Randbereich einer Waldfläche wird die zulässige 
Ausnutzung des Grundstücks mit einer GRZ von 0,3 beschränkt. 
 
Zur Wahrung des Orts- und Landschaftsbildes und unter Berücksichtigung der Belange des 
Umweltschutzes sind weitere Festsetzungen getroffen worden (z.B. Begrenzung von Trauf- 
und Firsthöhe der baulichen Anlagen, Begrenzung der zulässigen GRZ, Abstand der vorde-
ren Baugrenzen zur Straßenbegrenzungslinie, Anpflanzungen standortheimischer Bäume 
und Sträucher).  
 

Höhenlage der Gebäude, überbaubare Grundstücksfläche 
 
Die Begrenzung der First- und Traufhöhe sowie die Höhenlage der Erdgeschoßfußbodenhö-
he sind bewusst niedrig gehalten. Zum einen soll die Höhenentwicklung aufgrund des an-
grenzenden Waldgebietes eingeschränkt werden, wobei gleichzeitig die Bebaubarkeit in der 
Hangsituation gelöst werden muss. Zum anderen orientiert sich die festgesetzte Firsthöhe 
an den vorhandenen Höhen der angrenzenden Umgebungsbebauung der Straße Sommers-
berg. Diese liegt im Durchschnitt zwischen 6,0 m und 8,90 m, ein einzelnes Gebäude verfügt 
über eine Höhe von 9,45 m. Gleichwohl überwiegt im Straßenbild eine zweigeschossige of-
fene Bauweise mit geneigtem Dach, so dass diese auch im Plangebiet zugelassen werden 
soll.  
 
Die zukünftigen Bauvorhaben werden durch zwei Baufelder und die Zahl der Vollgeschosse 
definiert. Innerhalb des Baufeldes bis zu einer Tiefe von 14,00 m wird eine maximale Zwei-
geschossigkeit festgesetzt. 
 
Weiterhin ist in Anlehnung an die prägende Umgebungsbebauung und zur Abstufung in die 
freie Landschaft durch die Festsetzung von zwei Baufenstern grundsätzlich eine Einfamili-
enhausbebauung vorgesehen. Durch die Lage und Größe der Baufenster und die Höhenbe-
grenzungen soll die Einbindung in die Umgebungsbebauung und die Ortsrandlage optimiert 
werden. Die Vorgabe einer Dachneigung erfolgt aus städtebaulichen Gründen und dient der 
besseren Nutzbarkeit der Sonnenenergie. 
 

Erschließungssituation 
 
Der Sommersberg stellt sich als Wohnweg dar, der in einer schleifenförmigen Erschließung 
von der Broichgasse abgehend, 19 Wohngebäude erschließt. Seine Gesamtlänge beträgt 
ca. 350 m. Er ist z.Z. nicht ausgebaut, verfügt über keine Gehwege und ist in weiten Teilen 
lediglich ca. 3,0 m breit. Die Breite der eigentlichen Straßenparzelle beträgt etwa 4,0 m. Nur 
am westlichen Einmündungsbereich ist die Straße auf Länge von ca. 70 m  in einer Breite 
von ca. 5,0 m asphaltiert. 
 
Ein Ausbau der Straße Sommersberg ist z.Z. nicht vorgesehen. Die Erschließung von max. 
zwei weiteren Einfamilienhäusern wird jedoch aufgrund des insgesamt niedrigen Verkehrs-
aufkommens, ausschließlich durch die Anlieger, als unkritisch beurteilt. Für einen möglichen 
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künftigen Ausbau des Sommersbergs ist jedoch eine Breite von insgesamt 7,0 m sicherzu-
stellen, um dem Flächenbedarf bei einem künftigen Ausbau jetzt schon Rechnung zu tragen. 
 
Ausgehend von der derzeitigen Straßenparzelle wäre im Falle eines Ausbaus beidseitig eine 
Verbreiterung um 1,50 m erforderlich. Im Planbereich der Satzung wird daher vorsorglich 
eine entsprechende Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Im Bereich des Gebäudes Som-
mersberg 28 soll aufgrund der vorhandenen Bebauung lediglich eine Verbreiterung in südli-
cher Richtung erfolgen. 
 
Im Zuge der Realisierung der Hochbauten ist dieser Streifen zur Verbreiterung der Straße 
von den Eigentümern zu befestigen und frei von Bebauung und Bepflanzung zu halten.  
 
Der südlich an die neuen Baugrundstücke angrenzende Waldbereich befindet sich zwar im 
privaten Eigentum, ist aber öffentlich zugänglich. Ihm kommt eine hohe Bedeutung für die 
Naherholung zu. Diese Möglichkeit der öffentlichen Nutzung des Waldes ist daher unbedingt  
sicherzustellen. Der Weg, der als Zugang in den Waldbereich dient, liegt außerhalb des 
Plangebietes, aber im südlichen Grenzbereich des überplanten Grundstücks. Falls es zu 
Nutzungskonflikten kommen sollte, ist der Zugang so weit wie nötig nach Süden zu verle-
gen. 
 

Ver- und Entsorgung, Niederschlagswasserbeseitigung 
 
Die Satzungserweiterung hat keine Auswirkungen auf die Ver- und Entsorgung des Gebie-
tes. Die Ver- und Entsorgung der beiden neuen Bauflächen kann über die vorhandene tech-
nische Infrastruktur sichergestellt werden. Das Schmutzwasser wird im Mischsystem ent-
sorgt. 
 
Gemäß § 51a Landeswassergesetz (LWG) besteht für Grundstücke, die ab dem 01.01.1996 
erstmals bebaut beziehungsweise befestigt worden sind, grundsätzlich eine Verpflichtung 
zur Versickerung der unbelasteten Niederschlagswässer oder der ortsnahen Einleitung in ein 
Gewässer, soweit dieses schadlos möglich ist. Der Nachweis ist im Baugenehmigungsver-
fahren zu führen. Falls eine Versickerung des Niederschlagswassers nicht möglich ist, kann 
eine Entsorgung über die vorhandene Mischwasserkanalisation erfolgen.  
 
 

Prüfung der Umweltbelange 
 
Gemäß § 34 (5) BauGB ist Vorraussetzung für die Aufstellung einer Satzung nach § 34 (4) 
Nr. 2 und 3 BauGB, dass sie mit der städtebaulichen Entwicklung vereinbar ist, mit der Sat-
zung keine UVP-pflichtigen Vorhaben begründet werden und Schutzzweck und Erhaltungs-
ziele von NATURA 2000-Gebieten nicht betroffen sind. Diese Vorraussetzungen sind für die 
vorliegende Satzungserweiterung gegeben. Gemäß § 1 (6) Nr. 7 BauGB sind jedoch weiter-
hin die Umweltbelange uneingeschränkt in die Abwägung einzustellen. 
 
Aufgrund der geringen Größe und der Lage des Plangebietes Satzungsänderung Sommers-
berg sind wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgüter (Tiere und Pflanzen, 
Mensch, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter) nicht 
zu erwarten. 
 
Die Fläche des Plangebietes liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes. Im Süden 
grenzt das überplante Grundstück an das Flurstück 239, welches großflächig von einem 
Mischwald bestanden ist. 
Dieser gehört gem. Biotopkataster zur Biotopkatasterfläche „BK-5207-092 Alter Kiefern-
Buchen-Eichenwald“. Teilbereiche des überplanten Flurstücks 238 nehmen Flächen dieser 
Biotopkatasterfläche ein. Diese Teilbereiche liegen jedoch am Rand der Biotopkatasterflä-
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che und entsprechen nicht der Gebietsbeschreibung und den Schutzzielen des Biotopes, 
sondern dienen als Puffer- und Abstandsfläche zu wertvollen Waldflächen. 
 
Um diese Pufferzone zum angrenzenden Waldgebiet aufrecht zu erhalten, wird in der Sat-
zung eine 3,0 m breite Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft festgesetzt.  
 
Bei Inkrafttreten der Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB tritt der Landschaftsschutz gleichzei-
tig außer Kraft. 

 
Tiere und Pflanzen - Artenschutz 
Die Fläche selbst besteht aktuell aus einem wenig genutzten Garten. Zentral wird das Gebiet 
von einer artenarmen Mähwiese dominiert, östlich schließen sich ein ca. 40 Jahre alter Süß-
kirchenbaum mit starkem Baumholz sowie zahlreiche Apfelbäume im Jungwuchsstadium an, 
die den Charakter einer Streuobstwiese aufweisen. Die östliche Grundstücksgrenze wird 
durch eine Intensivschnitthecke gebildet. Umlaufend um das Grundstück sind teils heimische 
Gehölze (Holunder, versch. Rosenarten, Ilex) sowie Ziergehölze (Sommerflieder, Rho-
dodendren, versch. Koniferen) angepflanzt.  
 

 
Garten mit Gehölzbeständen 
 
Die artenschutzrechtlichen Belange wurden durch eine artenschutzrechtliche Prüfung der 
Stufe I untersucht. Nachweise für planungsrelevante Arten konnten nicht geführt werden.  
Für den Kuckuck und die Waldohreule stellt das Gebiet einen potentiellen Lebensraum, ein 
Gebiet zur Nahrungsaufnahme oder ein Jagdgebiet dar. Die umliegenden Flächen sind ge-
prägt von Siedlungsbereichen, Gärten, Waldbereichen, Gehölzen und Grünlandflächen. 
Somit existieren in unmittelbarer Nachbarschaft zum Plangebiet ausreichend Ersatzlebens-
räume. Aufgrund der vorhandenen Strukturen und Vorbelastungen des Plangebietes und 
den spezifischen Lebensraumansprüchen der einzelnen planungsrelevanten Arten, ist davon 
auszugehen, dass für die meisten planungsrelevante Arten mit hoher Wahrscheinlichkeit 
keine oder nur wenig geeignete Bedingungen im Plangebiet vorhanden sind. 
 
Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen des § 44 BNatSchG sind Rückschnitte und Ro-
dungen von Gehölzen außerhalb der Vogelbrutzeit (01. März bis 30. September) vorzuneh-
men.  
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Mensch 
Umweltbelastungen, die auf den menschlichen Organismus oder die menschliche Psyche 
wirken, gehen in erster Linie von den Schutzgütern Klima und Luft, Boden sowie Ge-
räuschemissionen aus. Da keine wesentlichen Änderungen dieser Aspekte durch die Sat-
zungserweiterung zu erwarten sind, werden diese ebenfalls nicht auf das Schutzgut Mensch 
erwartet.  
 
Boden 
Die Vorgaben der §§ 1 Abs. 5 und 1a Abs. 2 BauGB zur nachhaltigen und umweltschützen-
den städtebaulichen Entwicklung allgemein sowie zum sparsamen und schonenden Umgang 
mit Grund und Boden im Besonderen sind bei der Ausweisung neuer Erschließungs- und 
Bauflächen zu beachten. 

Der Boden im Plangebiet weist durch die bisherige gärtnerische Nutzung der Fläche anthro-
pogene Veränderungen auf. Die natürliche Funktionsfähigkeit des Bodenkörpers ist dadurch 
bereits heute schon teilweise eingeschränkt. Die erhöhte Bodenversiegelung, die durch die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes beschränkt wird, führt zu keiner besonderen Ein-
schränkung. 

Mit der Umnutzung einer bereits gärtnerisch genutzten Fläche, die von Umgebungsbebau-
ung geprägt ist, wird daher dem Ziel des sparsamen Umgangs mit der Ressource Boden 
Rechnung getragen. Alternative Flächen für eine Wiedernutzung von bereits versiegelten, 
sanierten, baulich veränderten oder bebauten Flächen stehen nicht zur Verfügung. 
 
Wasser 
Veränderungen des Wasserhaushaltes sind nicht zu erwarten. Grundsätzlich ist eine Abfüh-
rung des Niederschlags- und des Schmutzwassers über das städtische Kanalsystem mög-
lich. 
 
Klima und Luft 
Aufgrund der bereits vorhandenen angrenzenden Bebauung werden durch die Nachverdich-
tung keine wesentlichen Auswirkungen auf die lufthygienischen und die klimatischen Ver-
hältnisse erwartet. 
 
Landschaft 
Das Plangebiet hat derzeit keine Bedeutung für die Erholungsfunktion. Da die Fläche ledig-
lich eine Ergänzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils bildet und analog zur Umge-
bungsbebauung eine zweigeschossige Wohnbebauung geplant ist, wird das Landschaftsbild 
durch die Einbeziehungssatzung nicht erheblich beeinträchtigt. 
 
Kultur- und sonstige Sachgüter 
Nachteilige Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter sind mit der Planänderung 
nicht verbunden. Erhaltenswerte Bauten und sonstige Einrichtungen sind nicht vorhanden. 
Bau- und Bodendenkmale sind nicht betroffen bzw. bekannt.  
 
Wechselwirkungen 
Auch aus den Wechselwirkungen der Schutzgüter untereinander sind keine zusätzlichen 
nachteiligen Umweltfolgen erkennbar. 
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Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung 
 
Bestandsbeschreibung der Biotopstrukturen 
 
Innerhalb der Grenzen des Plangebietes finden sich drei verschiedene Biotoptypen: versie-
gelte Fläche, Extensivrasen und Grünanlage mit Baumbestand. 
 
 
 

Code Baumaßnahme / Bestand Fläche [m²] Biotopwert 
Fläche x Bio-

topwert 

  Geltungsbereich       

1.1 Versiegelte Fläche 20 0 0 

4.6 
Extensivrasen (z. B. in Grün- und 
Parkanlagen)  

497 4 1.988 

4.7 
Grünanlage, strukturreich mit Baumbe-
stand  

1.073 5 5.365 

  Gesamtfläche 1.590 Gesamtflächenwert  7.353 
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Eingriffsbilanzierung 
 

Eingriffs- & Ausgleichs-Bilanzierung     

          

Vereinfachte Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung       

          

Bilanzierung nach "Numerische Bewertung von Biotoptypen für die Bauleitplanung in NRW"  

1 2 3 4 5 

Code Baumaßnahme / Bestand Fläche [m²] Biotopwert Fläche x 

Biotopwert         

  Geltungsbereich       

1.1 Versiegelte Fläche 20 0 0 

4.6 Extensivrasen (z. B. in Grün- und Parkanlagen)  497 4 1.988 

4.7 Grünanlage, strukturreich mit Baumbestand  1.073 5 5.365 

          

          

  Gesamtfläche 1.590 
Gesamtflächen-

wert  
7.353 

  (Summe Spalte 3)   (Summe Spalte 5)   

B. Kompensationsmaßnahmen       

1 2 3 4 5 

Code Biotoptyp Fläche [m²] Biotopwert Fläche x 

Biotopwert         

  lt. Biotoptypenwertliste       

1.1 
Versiegelte Fläche (Gebäude, Straßen, Wege, engfugiges 
Pflaster, Mauern etc.)  

477 0 0 

4.4 Zier- und Nutzgarten mit > 50% heimischen Gehölzen 879 3 2.637 

  Geltungsbereich       

  Parkplatzfläche       

  Interne Kompensationsmaßnahme   Biotopwert   

K 1 Waldrand, lebensraumtypische Baumarten 70 < 90 % 234 6 1.404 

  Externe Kompensationsmaßnahme       

K2 Verbesserung Biotopverbund Rösberg, Flur 3, Flst. 40 (teilw.) 1.104 3 3.312 

      
Gesamtflächen-

wert  
7.353 

C. Gesamtbilanz       

        0 

 
Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung erfolgte nach dem Merkblatt „Anforderungen der 
naturschutzfachlichen Eingriffsregelung für Bauvorhaben im Außenbereich (§ 35 BauGB)“ in 
Form einer vereinfachten Bilanzierung. 
 
Der Eingriffswert durch die Realisierung der Planung durch Teilversiegelung beläuft sich auf 

4.716 Biotopwertpunkte, den es durch Kompensationsmaßnahmen auszugleichen gilt.  
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Kompensationsmaßnahmen 
 

Maßnahme K 1 (intern): Erhalt Waldrand, lebensraumtypische Baumarten 70 < 90% 
 
Als interne Maßnahme innerhalb des Plangebietes ist auf einer Fläche von 234 m² entlang 
der südlichen Grundstücksgrenze ein Waldrand mit lebensraumtypischen Baumarten dauer-

haft zu erhalten, der 1.404 Biotopwertpunkte erbringt. Hierfür wird im Satzungsplan eine 
Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft festgesetzt. 
 
 

Maßnahme K 2 (extern): Ökokonto-Maßnahme Stadt Bornheim: Ausgleich im Bio-

topverbund Rösberg auf einem Teil des Grundstücks Rösberg, Flur 3, Flurstücks-Nr. 

40 (teilw.) 
 
Da der Ausgleich nicht vollständig innerhalb des Plangebietes erfolgen kann, sondern ein 

Defizit von 3.312 Wertpunkten verbleiben, findet eine externe Ausgleichsmaßnahme auf 
einer Fläche von 1.104 m² im Biotopverbund Bornheim-Rösberg, Flur 3, Flst 40 (teilw.) statt. 
Die Verbesserung des Ausgangszustandes beträgt hier 3 Wertpunkte / m².  
 
 

 
 
 
Bei der Teilfläche aus dem Grundstück Rösberg, Flur 3, Flurstück 40 handelt es sich um 
eine Fläche, die beim Umweltamt der Stadt Bornheim als Kompensationsfläche geführt wird. 
Die Maßnahme ist bereits umgesetzt. Ursprünglich war die Fläche eine Intensivwiese, die 
mit Traubeneichen, Hainbuchen und standortgerechten Sträuchern bepflanzt worden ist. Die 
Artenauswahl ist im Zuge der Erstaufforstung mit der ULB abgestimmt worden. Zum Schutz 
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der Anpflanzung wurde die Fläche eingezäunt, in den ersten Jahren wurde sie regelmäßig 
freigeschnitten. 
 
Der Eingriff in Natur und Landschaft ist mit den beiden beschriebenen Maßnahmen vollstän-
dig ausgeglichen. 
 

Die Kosten für den externen Ausgleich von 3.312 Wertpunkten liegen bei 12.420,- € und 
beinhalten Grunderwerb, Anpflanzung und Pflege. Der Grundstückseigentümer wird vor Sat-
zungsbeschluss im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages verpflichtet, diesen Ablö-
sungsbetrag vor Inkrafttreten der Satzung an die Stadt Bornheim zu zahlen. 
 
        

Kosten 
 
Der Stadt Bornheim entstehen durch die Planung keine Kosten, da diese Änderung vorha-
benbezogen durchgeführt wird und die Kosten vom Antragsteller übernommen werden. 
 
 
 
 
 
Fachgutachten: 

 Artenschutzrechtliche Vorprüfung, PE Becker GmbH, Juli 2016 
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Ausschuss für Stadtentwicklung 28.11.2018 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 689/2018-7 

    Stand 09.11.2018 

 
Betreff 
 

Neuaufstellung Regionalplan - Allgemeine Siedlungsbreiche und Gewerbe- u. 
Industrieansiedlungsbereiche 

 
Beschlussentwurf 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung  

 beschließt die von der Verwaltung vorgeschlagenen Suchräume für die Allgemeinen 
Siedlungsbereiche und Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereiche als Entwicklungs-
ziel für die Neuaufstellung des Regionalplans und  

 beauftragt die Verwaltung, diese der Bezirksregierung Köln im Rahmen des weiteren 
Verfahrens vorzutragen.  

 
Sachverhalt 
 
Die Stadt Bornheim befindet sich mit der Bezirksregierung Köln derzeit im Abstimmungspro-
zess zu den Reserveflächen des Regionalplans.  
Am 15.03.2017 hatte die Stadt Bornheim dort ein Kommunalgespräch. Hier wurde insbeson-
dere besprochen, welche Regionalplanreserven mit Restriktionen belegt sind bzw. wo eine 
bauliche Entwicklung möglich ist und eine Entwicklungsabsicht der Kommune bestehen 
könnte.  
Als erstes Resultat hat die Bezirksregierung der Stadt daraufhin eine Karte mit den vorge-
brachten Entwicklungswünschen im Hinblick auf die Regionalplanreserven der Stadt Born-
heim erarbeitet, ohne eine Wertung seitens der Regionalplanbehörde. Diese Karte wurde 
von der Verwaltung für jede Ortschaft weiter überarbeitet.  
Die von der Verwaltung vorgeschlagenen Suchräume für Allgemeine Siedlungsbereiche 
(ASB) und Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereiche (GIB) werden dem Ausschuss für 
Stadtentwicklung hiermit zur Beratung vorgelegt. Das Ergebnis wird im Rahmen des weite-
ren Abstimmungsprozesses der Bezirksregierung Köln dann mitgeteilt.   
 
Initiativen der Bezirksregierung zur Ausweitung der regionalplanerischen Bauflächen in 
Bornheim sind bisher nicht erkennbar. Vielmehr stellt die Bezirksregierung fest, dass Born-
heim auf der Grundlage des geltenden Flächennutzungsplans deutlich mehr Flächenreser-
ven besitzt, als (nach Auffassung der Bezirksregierung) Eigenbedarf besteht. Die Verwaltung 
hat dem gegenüber im Kommunalgespräch langfristigen, grundsätzlich weiter gehenden Flä-
chenbedarf erklärt (s. 096/2018-7). 
 
Folgende Flächen sind in den Ortschafts-Karten dargestellt:  
 
ASB = Allgemeiner Siedlungsbereich:  
In den ASB sollen Wohnungen, Wohnfolgeeinrichtungen, wohnungsnahe Freiflächen, zent-
ralörtliche Einrichtungen und sonstige Dienstleistungen sowie gewerbliche Arbeitsstätten in 
der Weise zusammengefasst werden, dass sie nach Möglichkeit unmittelbar, d.h. ohne grö-
ßeren Verkehrsaufwand untereinander erreichbar sind.  
Innerhalb der ASB sollen entsprechend dem Bedarf in der Bauleitplanung dargestellt bzw. 
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festgesetzt werden: 

 Flächen für den Wohnungsbau und die damit verbundenen Folgeeinrichtungen, 

 Flächen für die zentralörtlichen Einrichtungen, 

 Flächen für die sonstigen privaten und öffentlichen Einrichtungen der Bildung und 
Kultur sowie der sozialen und medizinischen Betreuung, 

 gewerbliche Bauflächen für die Bestandssicherung und Erweiterung vorhandener 
Gewerbebetriebe und für die Ansiedlung neuer, überwiegend nicht erheblich beläs-
tigender Gewerbebetriebe, 

 wohnungsnahe Sport-, Freizeit-, Erholungs- und sonstige Grünflächen. 
 
GIB = Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereich:  
GIB dienen der Ansiedlung, dem Ausbau und der Bestandssicherung solcher gewerblicher 
Betriebe, die wegen ihres großen Flächenbedarfs, ihrer Emissionen oder ihrer besonderen 
Standortanforderungen nicht in den ASB integriert werden können. 
Eine Darstellung von neuen eigenständigen GIB kommt vorrangig an Standorten in Frage, 
die sich durch eine gute Standortgunst auszeichnen.  
 
Grundsätzlich sollen neue ASB und GIB an bestehende Siedlungsflächen angelagert wer-
den. 
 
Die in der Anlage braun und grau dargestellten Flächen zeigen ungefähr den bisherigen 
Stand der ASB und GIB Flächen aus dem bestehenden Regionalplan. Bei einem Maßstab 
des Regionalplans von 1: 50.000 können die Flächen nicht parzellenscharf bestimmt werden. 
Die blau dargestellten Flächen kennzeichnen den Bereich, der bereits im FNP der Stadt 
Bornheim dargestellt ist, aber bislang nicht im Regionalplan erfasst wurde. Die neuen Such-
räume und vorgeschlagenen Änderungen sind rot umrandet. 
 
Hellbraun/Hellgrau:  bestehende ASB und GIB (alter Regionalplan)  
Blau:  Nachzeichnung ASB und GIB nach Bestand / neuen Flächen aus dem 

Flächennutzungsplan.  
Grün schraffiert: von der Verwaltung vorgeschlagene Suchräume für neu ASB / GIB – 

Flächen. 
Rot kariert:  GIB-Flächen, die  in ASB-Flächen umgewandelt werden sollen.  
Rot schraffiert u. x:  entfallende Fläche ohne Entwicklungswunsch  
 
Ortschaft Sechtem:  
 
In der Ortschaft Sechtem gibt es nur einen kleinen ASB-Suchraum entlang der Kreisstraße 
33, welche zukünftig in diesem Bereich verlegt werden soll (Bplan Se 23) und dann eine Be-
bauung dort ermöglicht.  
Des Weiteren soll der FNP-Bestand in Sechtem gesichert bzw. nachgezeichnet werden. Ein 
weiterer Neubedarf wird derzeit nicht gesehen, da die Bebauungsplanverfahren Se 21 und 
Se 22 noch nicht abgeschlossen sind und die Bebauung der Gebiete noch ein paar Jahre 
dauert.  
Kleine ASB am Ortsrand Sechtems sollen auf Grund der schlechten Lage bzw. des Bestands 
der „Weißen Burg“ entfallen.  
 
Auf Grund der Nachfrage nach Gewerbeflächen, soll der Bezirksregierung Köln ein GIB-
Suchraum nördlich der K 60 vorgeschlagen werden.  
 
Ortschaft Walberberg: 
 
In Walberberg soll ein ASB-Suchraum östlich der Linie 18 vorgeschlagen werden. Damit 
könnte eine Entwicklung um die Stadtbahnhaltestelle gefördert werden. Alle anderen Berei-
che entfallen auf Grund der Hanglage. Deshalb soll ein bisheriger ASB auch entfallen.  
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Zur Stadtgrenze nach Brühl soll auf Grund der Lagegunst (Nähe zur Autobahnauffahrt) ein 
neuer GIB als Suchraum vorgeschlagen werden.  
 
Ortschaft Merten:  
 
Als einziger Bereich in Merten soll der bestehende ASB zwischen Händelstraße, Bonn-
Brühler-Straße, Lannerstraße und der Stadtbahnlinie 18 etwas vergrößert werden. Weiterer 
Bedarf besteht nicht.  
 
Zwei kleine ASB entfallen auf Grund hier fehlender Entwicklungsziele.  
 
Ortschaft Waldorf 
 
In Waldorf sollen drei ASB-Flächen aus dem Regionalplan mangels fehlender Entwicklungs-
ziele herausgenommen werden. Auch diese Bereiche haben eine Hanglage. Neue ASB sol-
len nicht dargestellt werden.  
 
Ortschaft Bornheim:  
 
Als Ortsarrondierung wird als Suchraum eine ASB-Fläche nördlich, parallel zum Reuterweg 
vorgeschlagen. Hier kann ein Anschluss an die L 192, äußere Ortsumgehung, und durch 
einen Anschluss an den Apostelpfad, eine zusätzliche Erschließung nördlich des Reuterwe-
ges erfolgen.  
 
Ein möglicher GIB-Suchraum ist der Bereich (Bornheim u. Roisdorf) zwischen Uedorfer Weg,  
L 281, Maarpfad und der Trasse der Deutschen Bahn. Er hat auf Grund seines Anschlusses 
über den Uedorfer Weg  an die L281 und die Nähe zur Autobahn eine besonders gute 
Standortgunst.  
 
Ortschaft Roisdorf: 
 
Mit der ASB-Bestandnachzeichnung zwischen Herseler Straße und Maarpfad könnte der 
Bereich um einen kleinen ASB entlang des Maarpfads erweitert werden.  
 
Der ASB an der Grenze zur Gemeinde Alfter, zwischen Brunnenstraße, Schussgasse und 
Südstraße soll aus dem Regionalplan auf Grund fehlender Entwicklungsziele herausgenom-
men werden. Die Fläche liegt am Hang und ist im Landschaftsschutzgebiet.  
 
Der Teil des Gewerbegebietes Bornheim-Süd, welcher derzeit im Flächennutzungsplan als 
Sonderbaufläche Handel dargestellt ist und ein kleiner dort südlich schließender Bereich soll 
von einem GIB in einen ASB umgewandelt werden, da die dortigen Festsetzungen der Bau-
leitplanung und Nutzungen (Porta, Bauhaus)  nicht in einen GIB passen (s. Definition oben).  
 
Ortschaft Hersel:  
 
Als einzige Möglichkeit den ASB zu erweitern wird die Arrondierung der Ortschaft zwischen 
Roisdorfer Straße und L 300 vorgeschlagen.  
Zwei kleine ASB, welche an die Überflutungsfläche des Rheins bzw. an den Rhein grenzen 
und im Landschaftsschutzgebiet liegen, sollen nicht mehr als solche dargestellt werden.  
 
Der GIB südlich an der Roisdorfer Straße soll teilweise zu einem ASB umgewandelt werden. 
Die dort vorhandenen und geplanten Gewerbenutzungen entsprechen eher den nicht we-
sentlich störenden Gewerbebetrieben (s. Definition oben).   
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Ortschaft Widdig 
 
Widdig hat bisher keinen ASB. Der Bestand an Wohnbauflächen sollte aber als ASB nach-
gezeichnet werden, wenn zukünftig die Voraussetzungen erfüllt werden (s. Definition oben). 
Als Erweiterungsmöglichkeit wird ein Suchraum für einen ASB westlich der L 300 vorge-
schlagen. Damit könnte auch hier der Standort unmittelbar an der Stadtbahnlinie weiter ge-
stärkt werden. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
Karten ASB und GIB  
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Umweltausschuss 14.02.2019 

Ausschuss für Stadtentwicklung 13.03.2019 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 049/2019-9 

    Stand 25.01.2019 

 
Betreff 
 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 15.01.2019 betr. Verwendung 
von LED-Laternen ohne UV-Licht in sensiblen Gebieten 

 
Beschlussentwurf Umweltausschuss 

 
Der Umweltausschuss beauftragt die Verwaltung, im Zuge einer Umstellung der Straßenbe-
leuchtung auf LED-Lampen im gesamten Stadtgebiet und in sensiblen Gebieten den Einsatz 
von LED-Lampen ohne UV-Licht zu prüfen und die erforderlichen Kosten sowie die anzu-
werbenden Fördermittel darzustellen. 
 
Beschlussentwurf Stadtentwicklungsausschuss 
 

Der Stadtentwicklungsausschuss nimmt Kenntnis von den Ausführungen der Verwaltung und 
dem Beschluss des Umweltausschusses.  
 
Sachverhalt 
 

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am 07.11.2018 die Verwaltung vorbe-
haltlich der Haushaltsplanberatungen beauftragt,  

1. die Umrüstung der Straßenbeleuchtung ab 2019 gemäß Sachverhaltsdarstellung 
durchzuführen,  

2. entsprechende Fördermittelanträge ab 2019 zu stellen,  

3. die zur Umsetzung des Modernisierungskonzeptes notwendigen Finanzmittel im Haus-
haltsplanverfahren 2019/2020 sowie in der Finanzplanung der Folgejahre zu berück-
sichtigen. 

 
Die Verwaltung hat auf der Basis dieser Beschlusslage keine grundsätzlichen Bedenken bei 
künftigen Maßnahmen zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen die Krite-
rien des Antrages zu prüfen und in sensiblen Gebieten entsprechend anzuwenden.  
 
In den Fördernebenbestimmungen der Kommunalrichtlinie wird bereits gefordert, dass die 
Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED keine negativen Folgen auf Mensch und Um-
welt haben darf. Diese Forderung schließt den beantragten Sachverhalt ein. In der Begrün-
dung zum Antrag bezieht sich der Antragsgegenstand explizit auf eine Parkbeleuchtung. Für 
die Straßenbeleuchtung gelten jedoch vorrangig die Bedingungen zur Ausleuchtung des 
Verkehrsraumes (Verkehrssicherheit).  
 
Auf die Sachverhaltsdarstellungen der Vorlagen 556/2018-9 sowie 745/2018-9 und die hier-
zu erfolgte Beschlusslage sowie die in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 
07.11.2018 mündlich erfolgte Korrektur zu den finanziellen Auswirkungen der Vorlage 
745/2018-9, wird hingewiesen. 
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Folgende Daten sind richtig: 
Reduzierung des jährlichen Gesamtenergiebedarfes um bis zu 838.000 Kwh 
Minderausgaben bei den Betriebskosten: 167.000 Euro/a  
Investitionsbedarf Umrüstung (Gesamtkosten): 1.285.000 Euro verteilt auf fünf Jahre 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Die Kosten stehen in Abhängigkeit der Beschlusslage sowie des Prüfergebnisses. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
Antrag 
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Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN · Servatiusweg 19-23 · 53332 Bornheim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Stadtratsfraktion Bornheim 
 

Dr. Kuhn, Arnd 

Fraktionsvorsitzender 

Markus Hochgartz 

stellvertr. Fraktionsvorsitzender 

 

Fraktionsgeschäftsstelle 

Servatiusweg 19-23, 53332 Bornheim 

Tel.:     +49 (22 22) 94 55 40 

Mobil: 0151 20 74 61 04 

diegruenen@rat.stadt-bornheim.de 

   

Bankverbindung: Kreissparkasse Köln  IBAN: DE03370502990049004371  BIC: COKSDE33XXX           www.gruene-bornheim.de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sehr geehrter Herr Kuhn, 
  
wir bitten den folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des 
Umweltausschusses am 14.02.2019 zu setzen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Umweltausschuss der Stadt Bornheim beschließt: 
 
Im Zuge der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen, 

1. prüft die Stadt den Einsatz von LED-Lampen ohne UV-Licht. 
a. im gesamten Stadtgebiet und 
b. in für Fledermäuse und Insekten sensiblen Zonen, und 

2. stellt die möglichen Kosten sowie die anzuwerbenden Fördermittel entsprechend dar. 
 
Begründung: 
Licht und insbesondere UV-Licht ist für viele Tiere eine enorme Belastung. Lange Zeit gab es 
daher stets den Gegensatz zwischen dem Bedürfnis der Bürgerinnen und Bürger nach 
nächtlicher Beleuchtung in den Straßen und der Belastung dieser Beleuchtung für die Natur. 
Mittlerweile ist durch die neue LED-Technik aber zumindest ein Stück weit eine Entlastung für die 
Fledermäuse und Insekten möglich, nämlich durch den Einsatz von LED-Lampen ohne UV-Licht. 
In Gladbeck hat man gerade beschlossen einen Park mit den entsprechenden Lampen 
auszurüsten (https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/laternen-gladbeck-fledermaeuse-
schuetzen-100.html).  
Da auch wir in Bornheim gerade eine Umrüstung der Straßenbeleuchtung planen, sollte man 
dies nutzen und je nach Kosten und abrufbarer Fördermittel entweder flächendeckend oder 
zumindest in sensiblen Zonen ebenfalls diese Technik übernehmen.  
 
 
Markus Hochgartz                                  Manfred Quadt-Herte                                     und Fraktion 

Bornheim, 15. Januar 2019 

Betreff: Verwendung von LED-Laternen ohne UV-Licht in 
sensiblen Gebieten 
 

 

An den Vorsitzenden des Umweltausschusses 

Herrn Dr. Arnd Kuhn 

 

Rathausstraße 2 

53332 Bornheim 
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Ausschuss für Stadtentwicklung 13.03.2019 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 067/2019-7 

    Stand 23.01.2019 

 
Betreff 
 

Mitteilung betr. Prüfaufträge bzw. Anregungen zur umweltfreundlichen Bus-
flotte sowie bedarfsgerechten Fahrzeugen 

 
Sachverhalt 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung hat die Verwaltung mit Beschluss vom 18.10.2017 be-
auftragt, sich beim Rhein-Sieg-Kreis und den betroffenen Verkehrsbetrieben dafür einzuset-
zen, dass die in Bornheim verkehrenden Linienbusse umweltfreundlicher, leiser und moder-
ner werden. Zudem sollte die Größe der Busse dem tatsächlichen Bedarf angepasst werden. 
Ein Zeitplan zur Umstellung sollte dem Ausschuss so schnell wie möglich vorgelegt werden. 
 
Die Verwaltung hat die Prüfaufträge an den RSK und die Busunternehmen weitergeleitet. 
Eine Antwort der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) liegt nun vor. 
 
Verwiesen wird auf eine Busflotte mit aktuell unterschiedlich alten Fahrzeugen und damit 
verschiedenen Schadstoffklassen. Die RVK werde jedoch zukünftig zunehmend Brennstoff-
zellen-Hybridbusse einsetzen. Ab Mitte des Jahres 2019 sollen demnach zunächst zehn 
Fahrzeuge dieses Typs von den Standorten Hürth und Meckenheim, von denen auch die 
Stadt Bornheim bedient wird, eingesetzt werden. Derzeit gibt es jedoch noch keine konkrete 
Einsatzplanung für diese Fahrzeuge. Generell werden die Fahrzeuge auf allen Linien einge-
setzt, eine bestimmte Zuordnung nach Linien erfolge allgemein nicht. 
 
Die im RSK eingesetzten Kleinbusse der RVK verfügten bereits über die höchste Abgasnorm 
Euro 6.  
 
Das Leistungsangebot und die eingesetzten Fahrzeuge werden gemäß Auskunft der RVK 
regelmäßig in Abstimmung mit dem RSK angepasst. Ein nachfragebedingter Fahrzeugwech-
sel im Tagesverlauf würde zu höheren Betriebskosten und Leerkilometern führen. 
 
Weitere Einzelheiten können dem beigefügten Schreiben der RVK entnommen werden.  
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
Schreiben der Regionalverkehr Köln GmbH vom 04.01.2019 zum Busverkehr in Bornheim 
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Umweltausschuss 14.02.2019 

Ausschuss für Stadtentwicklung 13.03.2019 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 081/2019-12 

    Stand 24.01.2019 

 
Betreff 
 

Mitteilung betr. Wind-Konzentrationszone - aktueller Sachstand 

 
Sachverhalt 
 
Auf die Vorlage 343/2018-12 zur Sitzung des Umweltausschusses am 29.05. und Stadtent-
wicklungsausschusses am 6.06.2018 wird Bezug genommen. Darin hatte die Verwaltung 
zuletzt den aktuellen Sachstand zum Thema Windenergie mitgeteilt. Seitdem haben sich 
inzwischen mehrere Projektentwickler bei der Verwaltung gemeldet und ihr Interesse bekun-
det, in Bornheim Windparkprojekte zu realisieren.  
 
Zum einen bestünde die Absicht, innerhalb der Wind-Konzentrationszone die Genehmi-
gungsfähigkeit eigener Anlagen mit Höhen über 150m Rotorspitze zu prüfen, zum anderen, 
Anlagen auf geeigneten Flächen im Stadtgebiet außerhalb der Konzentrationszone und des 
Anlagenschutzbereichs des Drehfunkfeuers am Köln-Bonner Flughafen zu errichten. Auf-
grund der genehmigungsrechtlichen Anforderungen an die Abstände solcher Anlagen von 
sensiblen Bereichen wie Wohnbebauung konzentrieren sich diese Überlegungen bisher auf 
den landwirtschaftlich genutzten Bereich der Ville-Hochfläche. Der Bürgermeister hat in den 
Gesprächen stets betont, dass die Windkonzentrationszone bei Sechtem aus seiner Sicht 
bisher die Ausschlusswirkung für Anlagen außerhalb der Zone entfaltet und eindeutig erklär-
ter Wille des Rates sei, den Bau von Windenergieanlagen außerhalb der Konzentrationszone 
bei Sechtem, insbesondere auch auf der Ville, zu verhindern. 
 
Allerdings hat die Verwaltung bereits im vergangenen Jahr auch dargelegt, dass sich seit 
Neuaufstellung des FNP in den Jahren 2008 - 2011 die wirtschaftlichen und technischen 
Rahmenbedingungen für Windenergieanlagen wesentlich geändert haben. So ist die EGG-
Vergütung für Windstrom seitdem von ca. 14 ct/kWh auf unter 7 ct/kWh gefallen. Im Gegen-
zug sind die Anlagen, gerade für Schwachwindstandorte wie in Bornheim, immer größer und 
damit energieeffizienter geworden. Anlagen mit 200m bis 240m Rotorspitze sind inzwischen 
Serie. Solche Anlagen erreichen mit 3,5 MW Leistung einen Jahresertrag von etwa 11 Millio-
nen kWh, die von Enercon in Sechtem vorgesehene E-92 mit 2,3 MW Leistung war mit 
4 Millionen kWh kalkuliert. Alle beteiligten Investoren haben daher ihr Interesse bekundet, 
entweder in der Konzentrationszone, vorzugsweise aber außerhalb, Anlagen mit deutlich 
mehr als 150m Rotorspitze errichten zu wollen, da solche Anlagen bei den Windverhältnis-
sen in Bornheim nicht (mehr) wirtschaftlich betrieben werden könnten. 
 
Die Verwaltung sieht daher in der aktuellen Situation Handlungsbedarf. Es ist nicht auszu-
schließen, dass Interessenten, die über geeignete Grundstücke im Außenbereich verfügen, 
bei Einhaltung der sonstigen üblichen Genehmigungsvoraussetzungen einen Genehmi-
gungsantrag stellen könnten. In einem solchen Verfahren würde auch die planungsrechtliche 
Situation in Bornheim geprüft (Ausschlusswirkung der Konzentrationszone). Würde die Stadt 
Bornheim dann im Genehmigungsverfahren unter Verweis auf ihre Konzentrationszone bei 
Sechtem das gemeindliche Einvernehmen verweigern und damit ggf. das Genehmigungsver-
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fahren verzögern, könnten zudem Schadensersatzforderungen auf die Stadt Bornheim we-
gen entgangenen Gewinns zukommen, die schnell siebenstellige Beträge erreichen könnten. 
 
Der Handlungsbedarf konkretisiert sich dadurch, dass der Verwaltung von Grundstücksei-
gentümern her bekannt geworden ist, dass einige der interessierten Investoren auf der Ville-
Hochfläche zwischen Rösberg und Waldorf bereits Verhandlungen über Vorverträge mit 
Grundstückseigentümern zur Errichtung von Windenergieanlagen führen. 
 
Aus Sicht der Verwaltung sind daher aktuell folgende Fragen kurzfristig zu klären: 
 

 Entfaltet die Wind-Konzentrationszone bei Sechtem mit einer Höhenbegrenzung von 
150m Rotorspitze aus heutiger Sicht noch die erwünschte Ausschlusswirkung für das 
übrige Stadtgebiet? 
 

 Ist eine Änderung oder Aufhebung der Höhenbegrenzung innerhalb der Wind-
Konzentrationszone möglich und zielführend mit Blick auf das Zustimmungserforder-
nis durch das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherheit im Genehmigungsverfahren? 
 

 Für diesen Fall: Würden die drei maximal möglichen Windenergieanlagen der Wind-
energie in Bornheim, wie nach dem BVerwG-Urteil von 2004 gefordert, „substantiell 
Raum verschaffen“ und damit die Ausschlusswirkung für das übrige Stadtgebiet er-
halten bleiben? 
 

 Falls dies nicht der Fall ist: Welche Planungsalternativen bestehen, um eine oder 
mehrere rechtssichere Wind-Konzentrationszonen im Stadtgebiet auszuweisen, die 
der Windenergie substantiell Raum verschaffen? 

 
Mit der Beantwortung dieser Fragestellungen hat die Verwaltung eine im Thema renommier-
te Fachanwaltskanzlei beauftragt. Mit Vorlage des Ergebnisses wird im April gerechnet, so 
dass sich die Ratsgremien anschließend mit der Thematik befassen und möglichst noch vor 
dem Sommerpause das weitere Vorgehen beschließen können. Ziel ist die Einleitung bau-
leitplanerischer Schritte, die ggf. auch die Zurückstellung von Baugesuchen für Windener-
gieanlagen ermöglichen. 
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Ausschuss für Stadtentwicklung 13.03.2019 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 087/2019-9 

    Stand 31.01.2019 

 
Betreff 
 

Mitteilung betr. Sachstand Bahnsteigmodernisierung Stadtbahnlinie 18 

 
Sachverhalt 
 
Auf die Vorlage 677/2016-9 der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung vom 
06.09.2016 wird Bezug genommen.  
 
Hierzu teilt die Verwaltung folgenden Sachstand mit: 
 
Die Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK) hat mit einer E-Mail vom  18.01.2019 die Stadt 
Bornheim über den aktuellen Stand der Modernisierungsmaßnahmen an den Bahnsteigen 
der Stadtbahnlinie 18 informiert. 
 
Auf die Beschlusslage zu o.a. Projekt wird in den Vorlagen 27/2010-9 und 040/2011-9 hin-
gewiesen.  
 
Es werden folgende Maßnahmen durchgeführt: 

- Aufstellung modularer Fahrgastinformationssysteme 
- Installation einer Videoüberwachung zur Verbesserung der sozialen Sicherheit 
- Verbesserung der Bahnsteigbeleuchtung, soweit lichttechnisch erforderlich 
- Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit 

 
Die Fachabteilung der HGK hat einen aktualisierten Grobterminplan vorgelegt. Demnach ist 
die Modernisierung der im Bornheimer Stadtgebiet betroffenen Haltestellen der Stadtbahnli-
nie 18 (Bornheim Rathaus, Bornheim, Merten, Dersdorf, Waldorf, Walberberg) Mitte Mai 
2019 beendet.  Die Datumsangabe für Dersdorf bezieht sich explizit auf den Bahnsteig. Der 
Bau der Rampe wird voraussichtlich ebenfalls bis in den Mai andauern. 
 
Auf den beigefügten Rahmenterminplan (Stand 04.01.2019) wird verwiesen. Mit gleicher 
Mitteilung weist die HGK jedoch darauf hin, dass es immer wieder auch kurzfristig zu Ver-
schiebungen im Bauablauf kommen kann und Haltestellen vorgezogen werden, während 
andere nach hinten geschoben werden. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
Rahmenterminplan HGK vom 17.01.2019 
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Ausschuss für Stadtentwicklung 13.03.2019 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 088/2019-9 

    Stand 31.01.2019 

 
Betreff 
 

Mitteilung betr. Sachstand zur Verwaltungsvereinbarung über den Bau eines 
Bürgerradweges zwischen Widdig und Hersel entlang der L300 

 
Sachverhalt 
 
Auf die Vorlage 232/2018-9 der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung vom 
25.04.2018 wird Bezug genommen.  
 
Hierzu teilt die Verwaltung folgenden Sachstand mit: 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung hat in o.a. Sitzung beschlossen, der Verwaltungsverein-
barung zwischen dem Landesbetrieb Straßen NRW und der Stadt Bornheim zum Bau eines 
Bürgerradweges zwischen Widdig und Hersel zuzustimmen.  
 
Der Sachverhalt wurde ebenfalls bereits in den Vorlagen 078/2012-7, 090/2012-7, 511/212-
7, 250/2013-7, 626/2014-7 und 276/2015-7/1 dargestellt. 
 
Anfänglich hatte der Landesbetrieb in Aussicht gestellt, die Baukosten zu tragen, wenn die 
Stadt die anfallenden Planungskosten übernimmt. Von dieser Regelung ist der Landesbe-
trieb zwischenzeitlich zu Ungunsten der Stadt Bornheim abgewichen, wie in der Vorlage 
276/2015-7/1 beschrieben wird. Die Stadtverwaltung hat deshalb 2017 mit dem Landesbe-
trieb erneut Gespräche aufgenommen, um möglichst die ursprüngliche Kostenverteilung 
wieder zu erreichen und damit eine wirtschaftliche Projektentwicklung zu ermöglichen. Die 
Gespräche waren erfolgreich, so dass der Landesbetrieb einen angepassten Entwurf einer 
Verwaltungsvereinbarung vorgelegt hat. Darin sind für die Stadt Bornheim ähnlich günstige 
Konditionen enthalten gewesen, wie sie ursprünglich 2012 vorgesehen waren. Die geänder-
ten Konditionen sind in Vorlage Nr. 232/2018-9 beschrieben. 
 
Die vom Landesbetrieb Straßen NRW erstellte Verwaltungsvereinbarung wurde seitens der 
Stadt Bornheim nach dem Beschluss unterschrieben und am 30.04.2018 an den Landesbe-
trieb Straßen NRW mit der Bitte um Gegenzeichnung und Rücksendung übersandt. 
 
Anschließend bestand seitens des Landesbetriebes Straßen NRW bei dieser Vereinbarung 
hausintern dringender Klärungsbedarf. Nach mehrfacher Bitte um aktuelle Sachstandsmittei-
lung seitens der Stadt Bornheim wurde Mitte September 2018 ein erneuter Entwurf der Ver-
waltungsvereinbarung vom Landesbetrieb vorgelegt. Hierin wurden vom Landesbetrieb eini-
ge Formulierungen geändert. 
 
Demnach soll die Stadt nun die gesamten Kosten des Grunderwerbs tragen, in der zuge-
sandten Vereinbarung war jedoch keine klare Regelung zur Kostentragung des erforderli-
chen Grunderwerbs enthalten. Auch in Bezug auf die Straßenschlussvermessung und die 
Berichtigung des Grundbuches enthält die zugesandte Vereinbarung keine Regelung über 
die Kostentragung. 
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Seitens der Stadt Bornheim besteht hier bei einigen Passagen Änderungsbedarf und der 
Landesbetrieb hat zugesagt, die Formulierungen zu ändern. Mitte November 2018 wurde 
dann wiederum um eine aktuelle Sachstandsmitteilung und um Zusendung der Verwaltungs-
vereinbarung gebeten. Seitens des Landesbetriebes kam daraufhin die Mitteilung, dass der-
zeit eine angespannte Situation durch andere Prioritäten vorläge und keine Personalreser-
ven bestünden.  
 
Der Landesbetrieb wurde am 29.01.2019 nochmals von der Verwaltung an die Zusendung 
der modifizierten Vereinbarung erinnert. 
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